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 Veröffentlicht am 10.07.1996

Index

21/03 GesmbH-Recht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80;

GmbHG §25 Abs4;

Rechtssatz

Eine fast zwei Jahre nach dem behaupteten Zustandekommen und der behaupteten Abwicklung des Rechtsgeschäftes

erfolgende Mitteilung an die Abgabenbehörde vermag den von Lehre und Rechtsprechung im Zusammenhang mit

Insichgeschäften geforderten Manifestationsakt nicht zu ersetzen.
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